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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2020

1. (1)Nicht unter die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fallen

1. 1.Anlagen gemäß Art. 2 Abs. 2 lit. a und c bis g der Verordnung (EU) 2016/424 über Seilbahnen und zur

Aufhebung der Richtlinie 2000/9/EG, ABl. Nr. L 81 vom 31.03.2016 S. 1;

2. 2.Seilbahnen, die ausschließlich der Materialbeförderung dienen (Materialseilbahnen);

3. 3.Anlagen mit Werksverkehr oder beschränkt öffentlichem Verkehr, sofern diese Bestandteil eines

gewerblichen Betriebes sind und vor dem 21. April 2018 in Betrieb genommen worden sind.

2. (2)Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann durch Verordnung nähere Bestimmungen

über die kennzeichnenden Merkmale historisch bedeutender, kulturell bedeutender oder denkmalgeschützter

Seilbahnen gemäß Art. 2 Abs. 2 lit. b der Verordnung (EU) 2016/424 sowie über die Verfahren und technischen

Anforderungen zur Gewährleistung eines ausreichenden Sicherheitsniveaus dieser Seilbahnen festlegen.

In Kraft seit 01.12.2018 bis 31.12.9999
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